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Betreff:
Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Vorhaben- und 

Erschließungsplan) Nr. 28 Königstedt - SOLVERDE Projektentwicklung GmbH

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel lehnt den Antrag Nr. 28 des Vorhabenträgers

SOLVERDE Projektentwicklung GmbH ab. Der Vorhabenträger beabsichtigt südlich der

Ortschaft Königstedt eine ca. 12 ha große Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten.

 
2. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan) soll

nicht aufgestellt werden. 
 

3. Der Beschluss über die Ablehnung ist dem Vorhabenträger mitzuteilen.

 

Sachverhalt:
Die SOLVERDE Projektentwicklung GmbH aus Berlin hat Schreiben vom 11.05.2024 einen Antrag
auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt. Der Vorhabenträger beabsichtigt

auf einer ca. 12 Hektar großen Fläche südlich der Ortschaft Königstedt eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage auf dem Flurstück 46, der Flur 4, der Gemarkung Königstedt zu errichten. Die

Anlage sollte ca. 13 MWp Leistung erwirtschaften.
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 01.11.2023 das Photovoltaik – Konzept Salzwedel beschlossen.

Integriert war ein Bewertungstool, welches ein gesamträumliches, leitbildbasiertes Kriterienkonzept

mit Bewertungstool enthielt. Mit diesem Tool sollte ein Ranking von Standortfragen für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen in der Hansestadt Salzwedel geschaffen werden.

 
Das vom Vorhabenträger eingereichte Bewertungstool wurde vom externen Planer geprüft und mit

folgenden Ergebnis versehen:
 
„Beim Vorliegen einer hohen Bodenfruchtbarkeit der Klasse 4 kann eine Einzelfallprüfung erfolgen,

ob möglicherweise nur eine untergeordnete Teilfläche des Plangebiets von hoher

Bodenfruchtbarkeit betroffen ist oder ob das Vorhaben aufgrund einer besonderen Standorteignung
oder aufgrund von außerordentlich gewichtigen öffentlichen Interessen dennoch ein

Bauleitplanverfahren rechtfertigen könnte. Durch das Agri-PV-Konzept wird der Bodeneingriff

reduziert, aber es könnten Ersatzflächen für die naturschutzrechtliche Kompensation erforderlich



werden. Der Standort steht nicht in einem besonderen öffentlichen Interesse und weist nur eine

mittlere Eignung nach dem PV-Konzept auf. Aufgrund der hohen Anforderungen, die das Ministerium
für Infrastruktur und Digitales inzwischen an die Begründung von Standorten in Vorbehaltsgebieten

für Landwirtschaft stellt (siehe Stellungnahmen zu Rockenthin), würde die für die Plangenehmigung

notwendige landesplanerische Feststellung für diesen Standort eher kritisch sein. Da in der Ortschaft

Pretzier privilegierten PV-Vorhaben in der 200m Zone entlang der zweigleisigen Bahnstrecke - ohne
Einfluss der Stadt - umgesetzt werden können, kann der Flächenverlust an fruchtbaren Böden im

Raum Pretzier verhältnismäßig hoch ausfallen. Diese Entwicklung sollte erst einmal abgewartet

werden. Ansonsten könnte es durch zusätzliche Bauleitplanungen für Solarparks im Ortschaftsbereich

Pretzier zu einer unverträglichen Überkonzentration an PV-Flächen kommen.  Aus fachlicher Sicht

spricht der große Abstand zu Wohnsiedlungen und die geringe Nutzung der Landschaft durch

Anwohner und Besucher für diesen Standort. Zusammenfassend wird aus fachlicher Sicht empfohlen,

den Antrag Nr. 28 zurück zu stellen und zunächst erst einmal bessere Anträge in Bauleitplanverfahren

zu bringen. In Zukunft könnte der Antrag mit Fortschreiten der Energiewende ggf. noch einmal

aufgegriffen werden.“

 
Um das Vorhaben verwirklichen zu können, ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich.

Aus diesem Grund hat der Vorhabenträger einen Antrag auf Aufstellung eines solchen Planes gestellt.

Zudem müsste der derzeit wirksame Flächennutzungsplan geändert werden. Im Flächennutzungsplan

ist die Fläche als „Landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt.

 
Aus der Überprüfung des Bewertungstools geht hervor, dass das Vorhaben zurzeit nicht dem

beschlossenen Photovoltaik-Konzept der Hansestadt Salzwedel vereinbar ist. Der Antrag ist
dementsprechend abzulehnen.
 
 
 
Anlagen: 01 Antrag vom 11.05.2024

02 Projektbeschreibung
03 Übersichtskarte

04 Bewertungstool zum PV Konzept
 

 
 




